
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKBLATT FÜR DIE EINHOLUNG EINES VISUMS FÜR CHINA 
 
 

Für die Einholung eines Visums für die Volksrepublik China bitten wir Sie, folgende Dokumente pro Person 
vor Abreise persönlich einzureichen und abzuholen (Postsendungen werden nicht bearbeitet!). Das Visum 
kann frühestens 50 Tage vor der Einreise nach China ausgestellt werden. 
 

Visaeinholung in Zürich für folgende Kantone: 
Aargau, Appenzell, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Thurgau, Zug, Zürich, Luzern 
 

Adresse Visaabteilung des Generalkonsulates der VR China 
 Bellariastrasse 20 
 8002 Zürich 
 Tel: 044 201 10 05 
 Fax: 044 201 77 12 
 Geöffnet: Montag bis Freitag 09:00h – 12:00h 
 

Visaeinholung in Bern für folgende Kantone: 
Alle ausser die oben aufgeführten 
 

Adresse Visaabteilung des Generalkonsulates der VR China 
 Kalcheggweg 10 
 3006 Bern 
 Tel: 031 352 73 33 
 Fax: 031 351 45 73 
 Geöffnet: Montag bis Freitag 09:00h – 12:00h 
 
Einzureichen sind: 

 Gültiger Reisepass (bis 6 Monate über Reisedatum hinaus gültig) 

 Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Visaantrag 

 Ein aktuelles Passfoto 

 Ausländische Staatsangehörige zusätzlich eine Kopie der Niederlassung- oder Aufenthaltsbewilligung 

 Eine schriftliche Reisebestätigung für die gewünschte Aufenthaltsdauer 

 Visakosten sind im Konsulat bar zu bezahlen (korrekten Betrag mitnehmen, da kein Rückgeld möglich) 

 Geschäftsreisende: Einladungsschreiben der zuständigen, kompetenten Firma in China 
 

Visakosten pro Person:  
 
für ein einmaliges Einreisevisum von max. 30 Tagen   CHF     80.- 
für ein zweimaliges Einreisevisum von max. 60 Tagen   CHF   100.- 
(letzte Ausreise spätestens 3 Monate nach Visaausstellungsdatum) 
 

 
Zusatzgebühr für Express-Service 
CHF 50.- pro Person bei Abholung am gleichen Arbeitstag  (Annahme bis 10.00 Uhr) 
 

Wichtig 
Das Visum wird normalerweise innerhalb 5 bis 8 Arbeitstagen ausgestellt. Der Express-Service wird nur in 
dringenden Fällen und mit der Bewilligung des Generalkonsulats geleistet. 
 
Änderungen unter Vorbehalt      Stand Januar 2011 


